Leiharbeit, Zeitarbeit, 

Personalserviceagenturen

Informationen für Arbeitslose und für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Was ist Leiharbeit?

Leiharbeitsfirmen (oder Zeitarbeitsfirmen) leben davon, dass sie ihre Arbeitskräfte gegen Bezahlung einem anderen Betrieb überlassen. Offiziell heißt das „gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung”. Statt „Leiharbeit” ist auch der Begriff „Zeitarbeit” gebräuchlich. Einen Unterschied in der Sache gibt es nicht. Das Wesen von Zeitarbeit ist nicht, dass die Jobs befris-tet sind („Arbeit auf Zeit”), sondern dass die Leiharbeitsfirma Arbeitskräfte für eine gewisse Zeit an andere Betriebe ausleiht. 

Neben den gewinnorientierten Leiharbeitsfirmen gibt es auch gemeinnützige Firmen wie z.B. „START-Zeitarbeit”. Selbst erklärtes Ziel ist dabei, über Leih-arbeit Arbeitslose in den regulären Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Was ist eine Personal-serviceagentur (PSA)?

Eine PSA ist ein vom Arbeitsamt gefördertes Verleihunternehmen: Es schließt sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit Arbeitslosen ab, die vom Arbeitsamt an die PSA vermittelt werden. Die Eingestellten werden an Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt verliehen. Ziel ist es, dass die verliehenen Arbeitnehmer von den Ausleihbetrieben übernommen werden. Dafür gibt es dann eine Prämie vom Arbeitsamt für die PSA.

Für die Zumutbarkeit der Arbeit bei einer Personalserviceagentur gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Jobs.
Was für Löhne gelten für die Leiharbeit?

Bis zum 01.01.2004: Einige wenige kommerzielle Verleihfirmen haben Tarifverträge mit den Gewerkschaften abgeschlossen. 

Ab dem 01.01.2004: Ab diesem Tag gilt für die Leiharbeit der sog. Gleichbehandlungsgrundsatz. D.h. es muss dasselbe Gehalt bezahlt werden wie für die übrigen Beschäftigten. Allerdings mit zwei wichtigen Ausnahmen:

· wenn ein Tarifvertrag Abweichungen zulässt

· wenn der Leiharbeitnehmer vorher arbeitslos war, kann er die ersten sechs Wochen einen Nettolohn in Höhe des Arbeitslosengeldes erhalten

Was gibt es für Tarifverträge: 

Der DGB hat mit zwei Dachverbänden der Verleiher Tarifverträge abgeschlossen. Mit der „iGZ - Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen“ und dem „BZA – Bundesverband Zeitarbeit“.

Einen weiteren Tarifvertrag hat die Minigewerkschaft „CGB - Christlicher Gewerkschaftsbund“ mit der „Interessengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen e.V. (INA)“ vereinbart. 

Tarifverträge mit dem DGB gelten ab dem 01.01.2004 u.a. für die Firmen Manpower, Randstad, TUJA, DIS, ADECCO, BINDAN, BME, Hofmann, Brunel, Siegel.

Was gilt für die PSA: Jede Personalserviceagentur muss einen Tarifvertrag haben.

Tipp: 

Nachfragen nach dem geltenden Tarifvertrag kann bares Geld bedeuten. Die Verträge des DGB haben höhere Stundenlöhne und bessere Regelungen.

Ist Leiharbeit zumutbare 

Arbeit?

In vielen Köpfen hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass Arbeitslose bis zu drei Stellen ablehnen dürfen. Dieses Gerücht ist falsch. Arbeitslose sind grundsätzlich verpflichtet, zumutbare Arbeit anzunehmen. Das gilt schon für das erste Stellenangebot. Wer dies nicht tut, dem droht eine Sperrzeit, d.h. für eine bestimmte Zeit kein Arbeitslosengeld bzw. keine Arbeitslosenhilfe.

Viele Arbeitslose wollen keine Leiharbeit machen, sondern suchen eine sozial abgesicherte Festanstellung zu tariflichen Bedingungen. Die folgenden Tipps sollen dabei helfen, dieses Interesse durchzusetzen sowie die vielfältig bestehenden Nachteile und Risiken zu vermeiden. 

Ein allgemeines Recht, Leiharbeit abzulehnen gibt es nicht. Es kommt darauf an, ob das konkrete Stellenangebot “zumutbare Arbeit” ist. Deshalb unbedingt bei einer Gewerkschaft oder Beratungsstelle/ Arbeitsloseninitiative beraten lassen. 

Wie muß ein Stellenangebot aussehen?

Es kommt durchaus vor, dass Leiharbeitsfirmen Arbeitslose zu Hause anrufen und ihnen eine Stelle anbieten. Eine Sperrzeit wegen Ablehnung “zumutbarer Arbeit” droht jedoch nur, wenn

· das Stellenangebot vom Arbeitsamt kommt

· mindestens Name und Anschrift des Arbeitgebers sowie die Art der Tätigkeit genannt werden

· eine Belehrung über die Folgen bei Ablehnung einer Stelle ohne wichtigen Grund erfolgt (Rechtsfolgebelehrung)

Wann ist Leiharbeit nicht zumutbar?

Ihre Qualifikation spielt keine Rolle für die Zumutbarkeitsprüfung. Entscheidend ist der Verdienst:

· In den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Stelle nicht zumutbar, wenn das Arbeitsentgelt niedriger als 80% des letzten Bruttoentgelts ist, nachdem ihr Arbeitslosengeld berechnet wird.

· Im 4. bis 6. Monat der Arbeitslosigkeit liegt die Zumutbarkeitsgrenze bei 70%.

· Ab dem 7. Monat der Arbeitslosigkeit ist eine Beschäftigung nur dann nicht zumutbar, wenn das Nettoentgelt nach Abzug der notwendigen Aufwendungen (Fahrkosten u.a.) niedriger als das Arbeitslosengeld bzw. die Arbeitslosenhilfe ist. 

Nach diesen Zumutbarkeitsregeln sind somit auch „Hungerlöhne“, von denen niemand richtig leben kann, „zumutbar.”

( Aber: Sehr niedrige Löhne können auch einen Fall von “Lohnwucher” darstellen, wenn der Verdienst mehr als ein Drittel unter dem Tarifentgelt oder ortsüblichen Entgelt liegt (so der Bundesgerichtshof 1997). Maßgebend ist dabei der Tarif für die angebotene Arbeit und nicht der Tarif für den erlernten Beruf oder die letzte ausgeübte Tätigkeit.

Seit dem 01.01.2003 gilt ein Umzug für Arbeitslose grundsätzlich als zumutbar. Ausnahmen gibt es bei familiären Bindungen oder pflegebedürftigen Eltern. 

Nicht zumutbar sind Fahrtzeiten zur Arbeit von mehr als 2,5 Stunden bzw. 2 Stunden (bei einer Arbeitszeit von weniger als 6 Stunden), Hin- und Rückfahrt zusammengezählt.

Hingenommen werden muss auch eine Vermittlung in eine befristete Stelle.

Tipp:

Lassen Sie sich bei Zweifeln beraten. Akzeptieren Sie nicht alles, was Ihnen vorgesetzt wird.

Nach der herrschenden juristischen Meinung wird Leiharbeit als zumutbar angesehen.

Deshalb: Wer vom Arbeitsamt ein Arbeitsangebot bei einem Verleiher, versehen mit einer Rechtsfolgenbelehrung, erhält, sollte die angebotene Stelle nicht unbesehen ablehnen – denn dann droht eine Sperrzeit!

Prüfen Sie, ob das konkrete Arbeitsangebot im Einzelfall für Sie persönlich zumutbar ist. Es gelten dabei die gleichen Regeln wie für alle anderen normalen Jobs.

Nicht alles ist zumutbar: Auf jeden Fall müssen die Arbeitsbedingungen, die in Gesetzen und Vereinbarungen geregelt sind, eingehalten werden. Das gilt auch für die Bestimmungen des Arbeitsschutzes und für geltende Tarifverträge.

Was tun beim 

Vorstellungsgespräch?

Ist die angebotene Arbeit nicht von vornherein offensichtlich unzumutbar, dann müssen Sie sich um diese Stelle bemühen: Gehen Sie offen und selbstbewusst in das Vorstellungsgespräch, Sie sind kein Bittsteller. Stellen Sie die Fragen, die Ihnen wichtig erscheinen:

Folgende Fragen Ihrerseits sind völlig zulässig und kein Grund für eine Sperrzeit:

· Gibt es einen Betriebsrat bei der Leih-arbeitsfirma?

· Wird Arbeitsentgelt in Tarifhöhe gezahlt?

· Gibt es Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall? Wie lange?

· Wird das Arbeitsentgelt weitergezahlt, auch wenn die Leiharbeitsfirma keinen Entleiher für Sie hat?

Zu den beiden letzten Punkten sind die Leiharbeitsfirmen verpflichtet und haben somit keinen Spielraum. Mit den Nachfragen können Sie aber klarmachen, dass Ihnen Ihre Rechte wichtig sind. Machen Sie beispielsweise den Hinweis: “Natürlich bin ich an der Stelle interessiert. Allerdings werde ich mich weiterhin intensiv um eine direkte Festanstellung bemühen.“

Bei dem Bewerbungsgespräch dürfen Sie sich nicht absichtlich so verhalten, dass der Arbeitgeber Sie nicht nimmt. Der Arbeitgeber meldet nämlich dem Arbeitsamt, warum kein Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist. Wird Ihnen offensichtliches Desinteresse bescheinigt, besteht die Gefahr einer Sperrzeit.

Was für Rechte habe ich als Leiharbeitnehmer/in:

Beschäftigte bei Leiharbeitsfirmen sind nicht rechtlos! 

Alles, was in Gesetzen geregelt ist, wie z.B. Mindesturlaub [4 Wochen pro Jahr], Entgeltfortzahlung bei Krankheit [6 Wochen] – gilt. 
Allerdings wird in der Praxis häufig gegen die Schutzrechte der Arbeitnehmer verstoßen. 

Viele Errungenschaften sind jedoch von den Gewerkschaften erkämpft und in Tarifverträgen geregelt. Diese gelten nicht automatisch bei jedem Arbeitsvertrag, sondern müssen, wenn es keinen Tarifvertrag gibt, im Arbeitsvertrag geregelt werden: (Arbeitszeit [35 Stunden Woche], Entgelt [hohe Stundenlöhne], mehr Urlaub [bis zu 6 ½ Wochen Urlaub], zusätzliches Urlaubsentgelt [teilweise „13. Monatsgehalt“], tarifliche Sonderzahlung [Weihnachtsgeld], Vermögenswirksame Leistungen, Arbeitszeit- und Pausenregelung usw.). 

Deswegen ist es wichtig zu wissen, ob ein Tarifvertrag besteht und was in ihm festgelegt ist.

Vergütung: Die Verleihfirma ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer in dem vereinbarten Überlassungszeitraum auch dann den Lohn zu bezahlen, wenn er ihn nicht beschäftigen kann. 

Aufwendungen: Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer die Aufwendungen ersetzen, die der Arbeitnehmer zur Ausführung der Arbeit aufbringt. Dazu gehören Schutzkleidung (wenn der Entleiher diese nicht stellt), Fahrtkostenerstattung (insbesondere bei auswärtigem Arbeitsort) und Übernachtungskosten bei auswärtiger Unterbringung.

Gleichbehandlungsgrundsatz und Diskriminierungsverbot: Der Entleiher hat die generelle Pflicht, alle im Betrieb tätigen Personen gleich zu behandeln und Formen der Diskriminierung zu unterbinden (§ 75 Abs. 1 BetrVG). Das betrifft z.B. Erschwernisse (wie Schmutz oder Lärm) und Lage der Arbeitszeiten. Ab dem 01.01.2004 gilt das auch für den Lohn, wenn ein Tarifvertrag keine andere tarifliche Regelung vorsieht.

Schutzpflichten: Dem Leiharbeitnehmer sind Aufbewahrungsmöglichkeiten für mitgebrachte Sachen (Spind) und ausreichende Parkmöglichkeiten im betriebsüblichen Umfang zur Verfügung zu stellen.

Arbeitsschutz: Der Entleiher hat eigenständig auf die Einhaltung von Schutzgesetzen zu achten (Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenverordnung)

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Wie bei anderen Arbeitnehmern besteht der Anspruch auf sechs Wochen volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Urlaub: Es gilt mindestens der gesetzliche Urlaubsanspruch (vier Wochen, bzw. 24 Werktage im Jahr). Der Anspruch richtet sich an den Verleiher, nicht an den Entleihbetrieb! Der Entleiher darf Urlaub nicht gewähren oder ablehnen. Der Urlaub darf nicht nach den Bedürfnissen des Verleihers gestaltet werden, d.h. er ist zusammenhängend zu nehmen. Der Urlaubswunsch ist zu berücksichtigen.

Betriebsrat: Leiharbeitnehmer können nach 3 Monaten Beschäftigung in einem Entleihbetrieb auch den dort zu wählenden Betriebsrat mitwählen und der Betriebsrat des Entleihbetriebes hat ein Mitbestimmungsrecht über den Einsatz von Leiharbeitnehmern in dem Unternehmen.

Wo gibt es weitere 

Informationen?

· Nur wer gut informiert und gut beraten ist, kann sich vor ungerechter Behandlung schützen.

· Die Gewerkschaften bieten für ihre Mitglieder Beratung und Rechtsschutz (Anschriften und Tel.-Nummern gibt es beim DGB, s.u.).

· Weitere Informationen gibt es auch bei Arbeitslosengruppen und Beratungsstellen für Arbeitslose (Termine und Ansprechpartner über den DGB).

Übrigens: Auch Arbeitslose können Gewerkschaftsmitglieder werden!

Kontakt:

Deutscher Gewerkschaftsbund

Region Südniedersachsen-Harz

Obere Maschstr.10

37073 Göttingen

( 0551 / 44097

Mail: Goettingen@dgb.de

Homepage: www.dgb-goettingen.de

Tipps zum Weiterlesen:

Jürgen Ulber: Arbeitnehmer in 

Zeitarbeitsfirmen

Bund-Verlag, Frankfurt/M. 2001
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